
Der Wahlleiter der Gemeinde

Vilsheim

über die Verkündung
X Oes Gemeinderats X

Bekanntmachung
des vorläufigen Wahlergebnisses der Wahl

de r/des ersten B ü rgermeiste ri n/Bü rge rmeisters

am 8. März 2026

Das vorläufige Ergebnis der Wahl

X des Gemeinderats X der/des ersten Bürgermeisterin/BÜrgermeisters

wird unter dem Vorbehalt der Feststellung durch den Gemeindewahlausschuss in folgender Form verkündet:

X durch Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde unter

www. vi lshei m. de/wah le nl GR-2026lergebn isse. htm I

www.vilsheim.de/wahlen IBGM-2026/ergebn isse' html
(genauer Link)

X durch Anschras in der Gemeindeverwartuns, 
äH.ll3gi3lej,':"cXll:|11ti 

5, 84186 Vilsheim

n
Wird das Ergebnis nachträglich mit der Folge berichtigt, dass eine andere Person gewählt ist, wird dies in

gleicher Weise verkündet.

Entscheidend für den Beginn der Wochenfrist nach Art. 47 Abs. 1 GLKTWG, in der die gewählte/n Person/en

erklären können, die Wahl nicht anzunehmen, ist

X der Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der Homepage der Gemeinde.

X der Zeitpunkt des Anschlags in der Gemeindeverwaltung Anschlagtafel, Schulstraße 5,

84186 Vilsheim.

n 
(Adresse/n und OrUe desAnschlags)

Nach Ablauf der Wochenfrist gilt die Wahl als angenommen.

Das gleiche gilt im Falle einer nachträglichen Berichtigung.
Hier ist entscheidend für den Beginn der Wochenfrist der Zeitpunkt der VerkÜndung der Berichtigung

Datum

10.02.2026

Unterschrift

Wimmer,
Wahlleiter

Angeschlagenam: 11.02.2026 abgenommen. am:

(Amtsblatt, Zeitung)

Veröffentlichtam: 11.02.2026 im

oglo22l0513lo1 W. Kohlhammer GmbH (25100)
Deutscher Gemeindeverlag GmbH

Bestell-Fax: 0711 7863-8400 E-Mail: dgv@kohlhammer'de


